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EINLADUNG 

ZUR EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 

Dienstag, 13. Juni 2017, 20.00 Uhr 

Kleine Turnhalle 
 

 

Erläuterungen zu den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung 
 

Traktanden 

 

1. Genehmigungsantrag Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Februar 

2017 

2. Genehmigungsantrag Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde  

3. Antrag Ruth Reichlin zur Auflösung der Verkehrskommission 

4. Erheblichkeitserklärung selbständiger Antrag Dominik Tschopp zur Anpassung der Ge-

meindeordnung gemäss §67 a des Gemeindegesetzes 

5. Kenntnisnahme Tätigkeitsbericht der RGPK für das Jahr 2016 

6. Kenntnisnahme Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur Abrechnung Sanierung 

Schulzimmer  

7. Verschiedenes 

 

 

 

Im Anschluss an die Einwohnergemeindeversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro einge-

laden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  

 

Gemeinderat Ziefen 
 

 
  

Cornelia Rudin 
Gemeindepräsidentin 

 Lars Silfverberg 
Gemeindeverwalter 
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Traktandum 1 Genehmigungsantrag Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 

 20. Februar 2017 

 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Februar 2017, welches jeweils vom 

20. Tag nach der Versammlung zur Einsicht offen liegt, kann während der Schalterstunden auf 

der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. An der Einwohnergemeindeversammlung 

werden nur die Beschlüsse verlesen. 

 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

 

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeinde-

versammlung vom 20. Februar 2017 

 

 

Traktandum 2 Genehmigungsantrag Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde 

 

Der Gemeinderat  hat die Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde zuhanden der Einwohner-

gemeindeversammlung und zur Prüfung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  

verabschiedet. Die Rechnung schliesst mit einem positiven Resultat ab. Ein detaillierter Rech-

nungsauszug kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen oder bezogen werden. Ferner 

sind im Anhang ein Zusammenzug der Rechnung 2016 und der Bericht der RGPK ersichtlich. 

 

Erfolgsrechnung 

 

Das operative Resultat und das Gesamtergebnis der Jahresrechnung der Einwohnergemeinde 

Ziefen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Bezeichnung 
Abschluss 2016 Budget 2016 

CHF % CHF % 

Ertrag 6 319 770,42 100,00% 6 095 345,00 100,00% 

Aufwand -6 312 633,59 -99,89% -6 133 431,00 

-

100,62% 

operativer Gewinn/-

Verlust 7 136,83 0,11% -38 086,00 -0,62% 

ausserordentl. Ertrag 324 574,33 5,14% 0,00   

Gesamtgewinn/-Verlust 331 711,16 5,25% -38 086,00 -0,62% 

 

Dem operativen Gewinn von CHF 7’136.83 steht ein budgetierter operativer Verlust von CHF 

38‘086.00 gegenüber. Mit dem Verkauf der Parzelle Nr. 1717 (Voreichstrasse) an die Bürgerge-

meinde Ziefen konnte die Einwohnergemeinde Ziefen einen ausserordentlichen Ertrag von CHF 

324‘574.33 erzielen. Zuzüglich dieses Liegenschaftsertrages erzielt die Einwohnergemeinde Zie-

fen einen Gesamtgewinn von CHF 331‘711.16. 

 

Die Jahresrechnung weist wesentliche Abweichungen zum Budget in den Ressorts Bildung, Ge-

sundheit, Verkehr  und Finanzen und Steuern aus: 

 Die Budgetüberschreitung beim Ressort Bildung beläuft sich auf CHF 131‘214.60, die 

hauptsächlich auf die Gehälter der Primaschule mit einer Abweichung von CHF 

143‘235.05 zurückzuführen ist.  

 Das Ressort Gesundheit weist eine Budgetunterschreitung von CHF 79‘465.95 aus.  Bei 

den Kranken- und Pflegeheime ergeben sich bei den Beiträgen aufgrund der Ein- und 

Austritte und bei der Festlegung der Pflegestufen Schwankungen.  Dies hat zu Minder-

kosten von CHF 54‘026.85 geführt. Die Spitex schliesst mit einer Budgetunterschreitung 

von CHF 22‘825.75 ab. Der Grund ist, dass der Bedarf für die Gemeinde Ziefen mit 
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4‘000 Std. budgetiert wurde; angefallen sind 3‘121 Stunden. Die Budgetunterschreitung 

der übrigen Positionen vom  Ressort Gesundheit  beträgt CHF 2‘613.35. 

 Das Ressort Soziale Sicherheit schliesst mit einer Budgetüberschreitung von CHF 

42‘692.25 ab. Hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Kosten pro Sozialhilfebezüger 

fallen bei der Sozialhilfe Mehrkosten gegenüber dem Budget von CHF 108‘443.30 an. 

Wegen höheren  Rückerstattungen vom Kanton ergeben sich beim Asylwesen Minder-

kosten von CHF 64‘359.65.  Die Minderkosten der übrigen Positionen des Ressorts Soziale 

Sicherheit gegenüber dem Budget betragen CHF 1‘391.40. 

 Das Ressort Verkehr  fällt mit CHF  90‘692.22 niedriger aus als budgetiert. Da das Budget 

für den Unterhalt der Strasse nur teilweise ausgeschöpft wurde, ergibt sich bei dieser Po-

sition eine Kostenunterschreitung von CHF 38‘161.35.  Abschreibungen für die Erschlies-

sung Hofmatt  sind schon für das Jahr 2016 budgetiert worden. Sie fallen aber erst ab 1. 

Januar 2017 an. Dies ergibt für 2016 Minderkosten von CHF 35‘757.00. Die Minderkosten 

der übrigen Positionen des Ressorts Verkehrs  belaufen sich auf CHF 16‘773.87. 

 Das Ressort Finanzen und Steuern weist gegenüber dem Budget einen Mehrertrag von 

CHF 436‘354.72 aus. Der Steuerertrag ist mit CHF 88‘510.51 höher als budgetiert.  In den 

letzten 3 Jahren sind die Steuern auf gleichem Niveau angefallen (2014: CHF 

2‘690‘832.96; 2015: CHF 2‘719‘045.95; 2016: CHF 2‘704‘514.56). Mit dem Verkauf der Par-

zelle 1717 an die Bürgergemeinde Ziefen konnte ein ausserordentlicher Ertrag von CHF 

324‘574.33 erzielt werden. Der Mehrertrag/Minderkosten der übrigen Positionen des Res-

sorts Finanzen und Steuern gegenüber dem Budget belaufen sich auf CHF 23‘269.88.  

 

Bilanz 

 

1    Aktiven  CHF  10‘876‘386.09 

 

10  Finanzvermögen CHF  6‘980‘949.21  

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen  CHF    1‘560‘322.29 

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen umfassen die Post-  und Bankkonti. 

101 Forderungen  CHF    2‘816‘530.45 

Die Zunahme der Forderungen von CHF 1‘039‘278.31 gegenüber dem Vorjahr ist auf die Faktu-

rierung der Gebühren für die Erschliessung Hofmatt zurückzuführen. 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen  CHF       194‘953.07      

Aktive Rechnungsabgrenzungen sind: 

 Erträge, für die im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss noch kein Zahlungs-

vorgang vorliegt, aber eindeutig das alte Jahr betrifft. 

 Aufwände, die im laufenden Jahr verbucht wurden, aber in die neue Jahresrech-

nung gehört. 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen weisen gegenüber dem Vorjahr einen um CHF 163‘158.76 

niedrigeren Betrag aus. Dies ist hauptsächlich auf die Abgrenzung der Steuern zurückzuführen. 

107 Finanzanlagen CHF       264‘669.40 

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: 

Darlehen Dorfladengenossenschaft Ziefen CHF 230‘000.00 

Darlehen Dorfladengenossenschaft Ziefen     CHF 194‘484.00 

Wertberichtigung auf Darlehen Dorfladengenossenschaft                   - CHF  160‘064.60  

 CHF 264‘419.40 

Aktien Autobus AG, Liestal CHF        250.00 

Total CHF 264‘669.40 
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108 Sachanlagen  CHF  2‘144‘474.00 

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: 

Grundstücke ohne Baurechte CHF  913‘157.00 

Grundstücke mit Baurechten CHF  456‘315.00 

Überbaute Liegenschaften (Kirchgasse 2, Rebgasse 16) CHF  775‘000.00 

Übr. Anlagen CHF                  2.00 

Total CHF  2‘144‘474.00 

Die Abnahme von CHF 302‘631.00 ergibt sich auf dem Verkauf der Parzelle Nr. 1717 an die Bür-

gergemeinde. 

14   Verwaltungsvermögen CHF  3‘895‘436.88 

140 Sachanlagen  CHF  3‘782‘608.03 

Die Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Bezeichnung Buchwert per 

1.1.2016 

Investitionen 2016 Abschreib-

ungen 

Buchwert per 

31.12.2016 

  Ausgaben Einnahmen   

 CHF CHF CHF CHF CHF 

Strassen / Verkehrswege 1 558 401,53 38 276,40 -697 849,50 -26 343,00 872 485,43 

übrige Tiefbauten 1 919 136,15 250 354,85 -620 630,30 -40 319,50 1 508 541,20 

Hochbauten 1 153 784,30 114 942,20  -126 062,00 1 142 664,50 

Mobilien  111 610,00   -12 411,00 99 199,00 

Übrige  Sachanlagen 

Grundstücke 

179 820,90 

1,00 

  -20 104,00 159 716,90 

1,00 

      

Sachanlagen 4 922 753,88 403 573,45 -1 318 479,80 -225 239,50 3 782 608,03 

      

Die Investitionen von CHF 403‘573.45 setzen sich hauptsächlich aus der Wasserleitung Ersatz 

Lupsingerstr. von CHF 187‘564.85 und der Renovation Schulzimmer im Betrag von CHF 95‘665.95 

zusammen. 

Die Einnahmen von CHF 1‘318‘479.80 beinhalten die Gebühreneinnahmen für die Erschliessung 

Hofmatt. 

142 Immaterielle Anlagen CHF  112‘828.85 

Die immateriellen Anlagen setzen sich wie folgt zusammen:  

 

Bezeichnung 

Buchwert 

per 

1.1.2016 

Investitionen 2016 
Abschreib-

ungen 

Buchwert per 

31.12.2016 Ausgaben Einnahmen 

  CHF CHF CHF CHF CHF 

Studie regionale Raum-

planung 40 000,00     -2 666,65 37 333,35 

Planwerke 64 532,05     -7 215,00 57 317,05 

Unterhalt GEP 18 557,15     -378,70 18 178,45 

            

Total immaterielle Anla-

gen 123 089,20 0,00 0,00 -10 260,35 112 828,85 
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2     Passiven  CHF 10‘876‘386.09 

20   Fremdkapital CHF  5‘618‘054.52 

200 Laufende Verbindlichkeiten CHF 1‘389‘655.03 

Diese Position besteht hauptsächlich aus noch nicht bezahlten Kreditorenrechnungen für das 

Jahr 2016 (CHF 569‘432.63) und aus Steuerguthaben der Steuerpflichtigen (CHF 811‘655.90). 

204 Passive Rechnungsabgrenzungen  CHF   359‘149.24 

Passive Rechnungsabgrenzungen sind: 

 Aufwand, für die im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch keine Rechnung 

vorliegt. 

 Erträge, die im laufenden Jahr gebucht wurden, aber in die neue Jahresrechnung gehö-

ren. 

Die passiven Rechnungsabgrenzungen weisen gegenüber dem Vorjahr einen um CHF 

67‘343.55 niedrigeren  Betrag aus. 

205 kurzfristige Rückstellungen  CHF    19‘900.00  

Die Abnahme von CHF 74‘200.00 gegenüber 1. Jan. 2016 setzt sich aus dem Abbau Überstun-

den und Ferienguthaben Personal (CHF 10‘700.00) und der Ausfinanzierung der Pensionskasse 

(CHF 63‘500.00) zusammen.  

206 langfristige Finanzverbindlichkeiten  CHF   3‘750‘000.00 

Im Jahr 2016 wurde das Darlehen mit Postfinance über CHF 1‘000‘000.00 per 11.2.2016 zurück-

bezahlt und ein Darlehen mit Postfinance von CHF 500‘000.00 (Zinssatz: 0.30 %; Fälligkeit: 

11.02.2019) aufgenommen. 

209 Fonds im Fremdkapital CHF    99‘350.25 

Diese Position beinhaltet die Ersatzabgaben für Schutzraumbauten. Keine Bewegungen im lau-

fenden Jahr. 

29   Eigenkapital CHF   5‘258‘331.57 

290 Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen  CHF   1‘406‘309.14 

Die Zusammensetzung  der Spezialfinanzierungen sieht wie folgt aus: 

 

Spezialfinanzierungen 
Eigenkapital 

01.01.2016 
Zuwachs 2016 Abgang 2016 

Eigenkapital 

31.12.2016 

  CHF CHF CHF CHF 

Wasser 63 212,14 12 426,01 0,00 75 638,15 

Abwasser 1 114 966,36 21 371,60 0,00 1 136 337,96 

Abfall 193 816,08 516,95 0,00 194 333,03 

          

Total 1 371 994,58 34 314,56 0,00 1 406 309,14 

291 Fonds im Eigenkapital  CHF  412‘085.15 

Die Abnahme von CHF 29‘321.69 gegenüber 1. Januar 2016 ergibt sich aus der Auszahlungen 

zu Lasten von Legaten von CHF 6‘281.41, Auflösung der Reserve Spielplatzerneuerung von CHF 

57‘445.40 und Bildung von Reserven für den Belag Erschliessung Hofmatt von CHF 93‘048.50. 
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296 Neubewertungsreserve  CHF  580‘512.20 

Die Abnahme von CHF 286‘552.33 gegenüber 1. Jan. 2016 resultiert aus dem Verkauf der Parzel-

le 1717 an die Bürgergemeinde Ziefen. 

299 Bilanzüberschuss  CHF  2‘859‘425.08 

Der Bilanzüberschuss per 31. Dez. 2016 setzt sich aus dem Vortrag von CHF 2‘859‘425.08 per 1. 

Jan. 2017 und dem Gewinn der laufenden Rechnungsperiode von CHF 331‘711.16 zusammen. 

   

 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

 

 Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2016 der Einwohnerge-

meinde Ziefen. 

 

Traktandum 3 Selbständiger Antrag Ruth Reichlin zur Auflösung der Verkehrskommission 

 

Ausgangslage 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2016 stellte Ruth Reichlin gemäss 

§ 68 des Gemeindegesetzes den Antrag, auf Auflösung der Verkehrskommission. 

 

An der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Februar 2017, hat der Souverän den 

Antrag von Ruth Reichlin als erheblich erklärt. Somit muss der Gemeinderat diesen Antrag prü-

fen und den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Empfehlung abgeben. 

 

Die Verkehrskommission entstand aus der Arbeitsgruppe "Sichere Schulwege rund ums Schul-

haus". Die neu gegründete Kommission hat sich mit der Verkehrsproblematik auseinanderge-

setzt und als ganzheitliche Lösung die Einführung von Tempo 30 auf Gemeindestrassen vorge-

schlagen. An der EGV vom 14. September 2016 wurde dieser Vorschlag angenommen, im Feb-

ruar 2017 an der Urne jedoch mit grossem Mehr wieder verworfen. Die Verkehrskommission hat 

neben Tempo 30, auch die Gestaltungselemente an der Lupsingerstrasse erarbeitet. Weitere 

Projekte der Verkehrskommission sind die Auswertung des Schwerverkehrs der Hauptstrasse und 

die daraus resultierenden Lärmemissionen, die Prüfung möglicher Querungen der Hauptstrasse 

im Bereich der Kernzone und ein Vorschlag zur Beschilderung im Gebiet Hinter- und Hofmatt. 

Ebenfalls auf dem Radar der Verkehrskommission steht die Thematik nach den sicheren Schul-

wegen. Dieser Antrag ist noch immer hängig. 

Die Kommission besteht aus motivierten und engagierten Einwohnern, welche sich zum Ziel ge-

setzt haben, die Wohn- und Lebensqualität aufzuwerten. Dieses Engagement schätzt der Ge-

meinderat sehr. Ebenfalls die Anliegen, welche aus der Bevölkerung an die Kommission heran-

getragen werden, nimmt der Gemeinderat ernst und ist bestrebt eine entsprechende Lösung 

zu finden. 

Der Gemeinderat stellt jedoch auch fest, dass bei der Umsetzung dieser Projekte entweder die 

Planungskommission oder eine Fachperson (Ingenieur/ Planer) miteinbezogen werden muss. 

Der Tempo 30 Vorschlag oder die Gestaltungselemente an der Lupsingerstrasse konnten nicht 

ohne Fachpersonen (Verkehrsplaner) realisiert werden. Somit stellt sich berechtigterweise die 

Frage nach der Notwendigkeit der Verkehrskommission. Der Gemeinderat hat auch festge-

stellt, dass vor allem planerische Fragen durch die Bau- und Planungskommission geklärt wer-

den könnten. Ebenfalls die Ausarbeitung eines Vorschlages für sichere Schulwege könnte die-

ser Kommission übertragen werden. Eine entsprechende Kompetenz- und Aufgabenerweite-

rung muss mit der Bau-und Planungskommission jedoch noch besprochen werden. Die vor-

handenen Kommissionen in Ziefen haben ständige Aufgaben, wie Baugesuchsprüfungen, Kon-

trollfunktionen oder sind bei Rechnung und Budget unentbehrlich. Der Gemeinderat sieht je-

doch keine ständigen Aufgaben bei der Verkehrskommission. 
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Der Gemeinderat hat diese Argumente gegeneinander abgewogen und durch eine Mehr-

heitsabstimmung entschieden, den Antrag von Ruth Reichlin zu unterstützen. 

 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

 

 Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den selbständigen 

Antrag von Ruth Reichlin betreffend „Auflösung der Verkehrskommission“  anzunehmen. 

 

 

 

Traktandum 4 Erheblichkeitserklärung selbständiger Antrag Dominik Tschopp zur Anpas-

sung der Gemeindeordnung gemäss §67 a des Gemeindegesetzes 

 

Ausgangslage 

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2016 stellte Dominik Tschopp 

gemäss § 68 des Gemeindegesetzes den Antrag, auf Anpassung der Gemeindeordnung. 

Gem. Artikel 67 a. des Gemeindegesetzes kann die Gemeindeordnung vorsehen, dass ein Drit-

tel der anwesenden Stimmberechtigten an einer EGV beschliessen kann, dass die Schlussab-

stimmung über die Vorlage an der Urne stattfindet. Der Gemeinderat soll die Gemeindeord-

nung um diesen Artikel ergänzen. Der Herr Tschopp begründet seinen Antrag damit, dass eine 

Vorlage, über welche an der Urne abgestimmt wird demokratischer ist als ein Beschluss der 

Versammlung, da sich alle Stimmberechtigten dazu äussern können. So kann ein umstrittener 

Beschluss zudem rasch an die Urne gebracht werden.  

Da Herr Tschopp an der letzten Gemeindeversammlung verhindert war, wurde die Abstim-

mung über die Erheblichkeitserklärung verschoben und wird nun erneut zur Abstimmung ge-

bracht. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung den eingereichten Antrag von Domi-

nik Tschopp aus folgenden Gründen als nicht erheblich zu erklären.  

 Die Einwohnergemeindeversammlung erfüllt die Grundwerte und Absichten der direk-

ten Demokratie in idealer Art und Weise. So hat jede stimmberechtigte Person die Mög-

lichkeit, sich an der Gemeindeversammlung unbürokratisch und direkt am politischen 

Geschehen zu beteiligen. Zudem können an der Gemeindeversammlung Fragen ge-

stellt und Meinungen geäussert werden, was diese zu einem sehr bürgernahen und ef-

fektiven politischen Organ macht.   

 Es ist zu befürchten, dass dieser Antrag eine Frustration jener Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger zur  Folge hätte, welche  sich die Mühe nehmen, an der  Gemeindever-

sammlung teilzunehmen. Denn eine Minderheit von  einem Drittel der anwesenden 

Stimmberechtigten könnte bestimmen, dass kein Beschluss an der Gemeindeversamm-

lung gefasst wird und dass sie wieder „unverrichteter Dinge“ nach Hause geschickt 

würden.  

 Geschäfte, die vom Gemeinderat der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung 

vorgelegt werden, sind seriös erarbeitet. In den meisten Fällen auch in Zusammenarbeit 

und mit Hilfe der Kommissionen, welche an den Vorlagen mitarbeiten. Solche Vorlagen 

können aus Sicht des Gemeinderats an der  Gemeindeversammlung beschlossen wer-

den. Das ist der ureigene Sinn einer Gemeindeversammlung.  

 Auch wenn an einer Gemeindeversammlung jeweils „nur“ 40 bis 160 Einwohnerinnen 

und Einwohner teilnehmen, ist diese nicht zwangsläufig weniger repräsentativ als eine 

Urnenabstimmung. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Ergebnisse (Annahme 

oder Ablehnung einer Vorlage) an der Urne in aller Regel nicht anders ausfallen wür-

den, als an der Gemeindeversammlung. Zudem besteht ja die Möglichkeit, gegen Be-

schlüsse, denen die Gemeindeversammlung zugestimmt hat, das Referendum zu er-

greifen (mindestens 10 % der Stimmberechtigte müssen unterschreiben).   
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 Die Einführung der Möglichkeit einer Schlussabstimmung an der Urne nach Gemeinde-

gesetz § 67a, würde das Verfahren unliebsam in die Länge ziehen, was wiederum zu 

ungewollten Folgekosten und Aufwendungen führen kann. Nach mindestens dreimo-

natiger Vorbereitungszeit für die Gemeindeversammlung kämen nochmals, je nach 

Abstimmungstermin, 3 - 6 Monate für die Urnenabstimmung dazu. Bauvorhaben wür-

den möglicherweise unerträglich lange verzögert und eine nicht effiziente Bürokratie 

würde gefördert.  

 Der finanzielle und personelle Aufwand ist bei Urnenabstimmungen wesentlich grösser 

als bei einem unkomplizierten Gemeindeversammlungsbeschluss.  

 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

 

 Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den selbständigen 

Antrag von Dominik Tschopp betreffend „Änderung der Gemeindeordnung“ als nicht 

erheblich zu erklären und gleichzeitig als erledigt abzuschreiben. 

 

 

 
Traktandum 5 Kenntnisnahme Tätigkeitsbericht RGPK für das Jahr 2016 

Gemäss § 102a Abs. 1 des Gemeindegesetzes erstattet die Geschäftsprüfungskommission der 

Gemeindeversammlung im ersten Halbjahr Bericht über ihre Feststellungen im vergangenen 

Jahr. 

Den Tätigkeitsbericht finden Sie im Anhang. 

 

 

 

Traktandum 6 Kenntnisnahme Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur Abrech-

nung Sanierung Schulzimmer 

 

Die von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigten Kreditvorlagen werden bei Vor-

liegen der Schlussabrechnung jeweils von der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 

(RGPK) geprüft. Diese Prüfungsberichte werden der Einwohnergemeindeversammlung zur 

Kenntnisnahme vorgelegt, da sie die entsprechenden Kreditvorlagen genehmigt hat. Dies soll 

auch die Transparenz erhöhen.  

 

Den Prüfungsbericht finden Sie im Anhang. 
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